
Auszug aus dem Gesetz über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz - KWG) 
in der am 29.12.2020 geltenden Fassung (neue Fassung) 

 
§ 15 Organkredite 

 
(1) Kredite an  
 
1.Geschäftsleiter des Instituts, 
 
2.nicht zu den Geschäftsleitern gehörende Gesellschafter des Instituts, wenn dieses in der Rechts-
form einer Personenhandelsgesellschaft oder der Gesellschaft mit beschränkter Haftung betrieben 
wird, sowie an persönlich haftende Gesellschafter eines in der Rechtsform der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien betriebenen Instituts, die nicht Geschäftsleiter sind, 
 
3.Mitglieder eines zur Überwachung der Geschäftsführung bestellten Organs des Instituts, wenn die 
Überwachungsbefugnisse des Organs durch Gesetz geregelt sind (Aufsichtsorgan), 
 
4.Prokuristen und zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevollmächtigte des Insti-
tuts, 
 
5.Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Eltern der unter den Nummern 1 bis 4 genannten Personen, 
 
6. ….  
 
7. Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person oder einer Personenhandelsgesellschaft, 
wenn ein Geschäftsleiter, ein Prokurist oder ein zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigter Hand-
lungsbevollmächtigter des Instituts oder dessen Ehegatte, Lebenspartner, Kind oder Elternteil gesetz-
licher Vertreter oder Mitglied des Aufsichtsorgans der juristischen Person oder Gesellschafter der 
Personenhandelsgesellschaft ist,   
 
8. … 
 
9. Unternehmen, an denen das Institut oder eine der in den Nummern 1 bis 5 genannten Personen 
eine bedeutende Beteiligung hält oder bei denen das Institut oder eine der in den Nummern 1 bis 5 
genannten Personen persönlich haftender Gesellschafter ist, 
 
10. … 
 
11. … 
 
12. persönlich haftende Gesellschafter, Geschäftsführer, Mitglieder des Vorstands oder des Auf-
sichtsorgans, Prokuristen und an zum gesamten Geschäftsbetrieb ermächtigte Handlungsbevoll-
mächtigte eines von dem Institut abhängigen Unternehmens oder das Institut beherrschenden Un-
ternehmens sowie ihre Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Eltern, 
 
(Organkredite) dürfen nur auf Grund eines einstimmigen Beschlusses sämtlicher Geschäftsleiter des 
Instituts und außer im Rahmen von Mitarbeiterprogrammen nur zu marktmäßigen Bedingungen und 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Aufsichtsorgans …. gewährt werden; die vorstehenden Best-
immungen für Personenhandelsgesellschaften sind auf Partnerschaften entsprechend anzuwenden.  
 
(2) ….. 
 
(3) ….. 
 


